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Dass sich die Schwerpunkte von vier ZKA-
Verbänden im Dialog mit EU-Kommission, 
Parlament und Rat im Rahmen der Reform 
der Einlagensicherung nicht vollständig 
decken, liegt schon in der unterschied-
lichen Ausgestaltung ihrer derzeitigen 
 Sicherungssysteme begründet. Mit der 
 Ins titutssicherung als zentralem Element 
wollen die beiden dezentralen Verbünde 
auch weiterhin die Insolvenz einer Primär-

bank abwenden, um Schadenszahlungen 
bereits im Vorfeld zu vermeiden. Verständ-
lich also, dass BVR und DSGV von Anbe-
ginn der Planung für die Anerkennung  
„ihrer“ Lösungen geworben haben. Das 
scheint nun geglückt, auch wenn man  
sich bei Anpassungen wie der Verankerung 
eines rechtlichen Anspruchs der Kunden 
auf eine Entschädigung bis zur EU-weiten 
Obergrenze von 100 000 Euro wird offen 

zeigen müssen. Darüber hinaus gibt es 
viele gemeinsame Interessen: Etwa halten 
BdB, BVR, DSGV und VÖB eine Verkürzung 
der Auszahlfristen von 20 auf sieben oder 
gar fünf Tage für unverhältnismäßig und 
befürworten ein Abstellen der Be mes-
sungsgrund lage auf die tatsächlich ge-
schützten statt auf alle Einlagen. Generell 
warnen sie vor einer zu weitreichenden 
und inflexiblen Harmonisierung. (Red.)

Einlagensicherung: Stellungnahmen 
der deutschen Kreditwirtschaft

Gerhard Hofmann, Mitglied des Vorstands, 
Bundesverband der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken e. V. (BVR), Berlin

Seit die Europäische Kommission im Juli 
2010 ihren Reformplan für eine neu ge-
staltete Einlagensicherungsrichtlinie vor-
gelegt hat, laufen intensive Verhandlun-
gen zu diesem Thema. Dabei herrschte in 
allen Diskussionen Einigkeit darüber, dass 
auf europäischer Ebene Handlungsbedarf 
besteht. Die Einlagensicherung in Europa 
muss leistungsfähiger werden und helfen, 
dass künftige Finanzkrisen besser, sprich 
möglichst ohne staatliche Hilfen, bewältigt 
werden. 

Für den Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) 
und die genossenschaftliche Finanzgruppe 
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insgesamt hatte der neue Regulierungsan-
satz von Beginn an höchste Priorität. Die 
Sicherungseinrichtung des BVR ist Rück-
grat und Klammer für die genossenschaft-
lichen Institute in Deutschland – und kann 
dabei auf eine nunmehr über 75-jährige  
Erfolgsgeschichte zurückblicken, die welt-
weit ihresgleichen sucht. Alle Krisen be-
wältigte die genossenschaftliche Finanz-
gruppe aus eigener Kraft, nie musste der 
Staat stützend eingreifen. 

Die Organisation und Überwachung der 
BVR-Sicherungseinrichtung zeigt darüber 
hinaus, dass funktionierende interne 
Governance-Strukturen bestehen – zuletzt 
bestätigt durch eine Gemeinschaftsstudie 
des Instituts der deutschen Wirtschaft, IW 
Köln, mit der Universität Köln, Lehrstuhl 
Bank-BWL – die einen wesentlichen Bei-

trag zur Funktions- und Leistungsfähigkeit 
der Sicherungseinrichtung des BVR lie-
fern. Als institutssicherndes System ge-
währ leistet die BVR-Sicherungseinrichtung 
gleichzeitig ein Höchstmaß an Verbrau-
cherschutz. Die neue Regulierung auf EU-
Ebene ist somit von zentraler Bedeutung, 
sowohl für die genossenschaftlichen Ban-
ken in Deutschland als auch für das Ver-
trauen der Kunden in die Sicherheit ihrer 
Einlagen. 

Mehr Flexibilität

Bei Vorlage des Entwurfes der EU-Kom-
mission in 2010 war die Verwunderung 
groß, dass neben vielen Details gerade die 
Institutssicherung zu einem harmonisier-
ten System der Einlagensicherung – ver-
standen primär als „Paybox“ – nur noch 
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ergänzend und nachrangig akzeptiert 
werden sollte. Dieser zentrale Kritikpunkt 
des BVR, dessen Umsetzung gravierende 
Nachteile für die institutssichernden Sys-
teme zur Folge gehabt hätte, scheint nun 
vom Tisch, dies nicht zuletzt, weil der Be-
richterstatter des EU-Parlaments, Herr 
MdEP Peter  Simon (siehe dazu Beitrag in 
diesem Heft), zu Recht mehr Flexibilität in 
der Gestaltung von Sicherungssystemen 
einforderte. 

Dabei werden Kernanforderungen an die 
jeweiligen Systeme formuliert, deren Um-
setzung eben nicht nur durch klassische 
Einlagensicherungssysteme, sondern gleich-
berechtigt auch durch institutssichernde 
Systeme erfolgen kann. Diesem Grundge-
danken hat sich dem Vernehmen nach 
auch der Europäische Rat angeschlossen. 
Mit Blick auf die anstehenden Trilogge-
spräche zwischen Kommission, Parlament 
und Rat ist indes weiterhin hohe Aufmerk-
samkeit geboten. Der BVR hat weitere An-
liegen artikuliert und begründet.

Besicherte Garantien als Mittel

An erster Stelle zu nennen ist die Diskussi-
on um die Aufbringung der Finanzmittel 
des richtlinienkonform aufzubauenden 
Fonds. Hierbei soll nicht die Frage nach 
dessen Höhe im Mittelpunkt stehen, auch 
wenn eine niedrigere Fondshöhe im Hin-
blick auf die Belastungen der Banken an-
gemessen wäre. Den Interessen der Kunden 
in die Seriosität und finanzielle Stabilität 
des Gesamtsystems wäre damit noch im-
mer gut Rechnung getragen. Vielmehr ist 
es angemessen und richtig, nicht alle Mit-
tel des Fonds gemäß Art. 2 Abs. (1) lit. (i) 
des RL-Entwurfs als Barmittel von den Ins-
tituten einzufordern. 

In der Praxis haben sich in Europa – nicht 
nur mit dem Garantieverbund der BVR- 
Sicherungseinrichtung, sondern auch mit 
ver gleichbaren Systemen in Portugal, Frank-
reich und der Schweiz – Konzepte etabliert 
und bewährt, die besicherte Garantien, so-
genannte „irrevocable payment commit-
ments“, ebenfalls als „Mittel“ anerkennen. 
Damit lassen sich die Sicherheitsansprüche 
des Sicherungssystems bezüglich der Mit-
telausstattung mit den Belastungen der 
Banken besser in Einklang bringen. Dass 
dafür besondere Bedingungen gelten soll-
ten, ist nachvollziehbar und auch bereits in 
der Diskussion. Die Höhe sollte aber nach 
unseren Erfahrungen deutlich über den 

zuletzt genannten zehn Prozent der ver-
fügbaren Mittel liegen. Ein Drittel wäre 
angemessen.

Ein weiterer Punkt von besonderem Inte-
resse für den BVR ist die bislang etwas 
nachrangig diskutierte Frage der Mittelan-
lage der aufgebauten Fondsmittel. Dies 
steht vielleicht auch deshalb weniger im 
Vordergrund, weil doch eine Mehrheit der 
Systeme in Europa bislang überwiegend 
„ex post“ finanziert ist und sich die Frage 
nach der Mittelanlage nicht drängend 
stellte. Jedenfalls gibt es aus Sicht des BVR 
keine Veranlassung, dass die in Art. 2 Abs. 
(1) lit. (j) des RL-Entwurfs vorgeschlagene 
Grundidee der Mittelanlage durch Vor-
schriften hinsichtlich Laufzeit der inves-
tierten Papiere (maximal 24 Monate) sowie 
Auswahl der Anlage nach Art und Umfang 
(maximal fünf Prozent in eine Wertpapier-
gattung) eingeschränkt wird.

Die Erkenntnisse aus Kursverläufen von 
festverzinslichen Wertpapieren – gerade 
auch Staatsanleihen im Euro-Raum – im 
Zuge der Finanzmarktkrise und die prak- 
tischen Erfahrungen des BVR bei der 
 Anlage seiner Mittel im Rahmen einer 
 pro fes sionellen Vermögensverwaltung (lang-
fris tige Asset-Allocation durch ein „Balan-
cing-Immuno-Konzept“ der Union Institu-
tional Investment) beweisen jedenfalls das 
Gegenteil. Es gab bei keinem einzelnen 
 Sicherungssystem in Europa oder den USA 
bisher Probleme aus der Anlage von Mit-
teln. Deshalb besteht hier grundsätzlich 
kein Regelungsbedarf der EU. Vor allem 
sollte die EU nicht Regeln verordnen, die 
sehr formalistisch sind und letztlich keine 
höhere Sicherheit der Mittelanlage brin-
gen. 

Beitragskalkulation zu theoretisch

Ebenfalls unter dem Stichwort „Flexibili-
tät“ muss ein dritter, für den BVR bedeu-
tender Punkt angeführt werden – nämlich 
die Frage nach der adäquaten Regelung 
der Beitragskalkulation je Einzelinstitut. 
Der Vorschlag der EU-Kommission ist viel 
zu detailliert und damit zu theoretisch.  
Wir sind der Überzeugung und können 
dies mit den Erfahrungen aus dem Rating 
unserer Mitgliedsbanken dokumentieren, 
dass auch hier praxiserprobte und für das 
jeweilige System passende Verfahren ein-
gesetzt werden dürfen. Risikoorientierte 
Beiträge sind essenziell. Wie jedoch dieser 
genau berechnet wird, muss die EU nicht 

vorschreiben, jedenfalls nicht für Systeme, 
die in diesem Punkt langjährige Erfahrung 
vorweisen können. Der europäische Ge-
setzgeber sollte sich auf die Vorgabe der 
für alle Systeme geltenden Mittelausstat-
tung beschränken. 

Ein vierter – und nicht minder wichtiger – 
Punkt bleibt der Themenkomplex der Nut-
zung oder Verwendung der vorhandenen 
Fondsmittel für sogenannte „early in-
tervention“-Maßnahmen, also das früh-
zeitige Eingreifen, um kostspielige spätere 
Interventionen zu vermeiden und das bes-
te Stabilisierungsergebnis zu erreichen. 
Für den BVR mit seiner Sicherungseinrich-
tung hat sich die besondere Bedeutung 
prä ventiver, frühzeitiger Maßnahmen ein-
drucksvoll bestätigt. Somit ist es für das 
BVR-System der Institutssicherung unver-
zichtbar, dass Prävention und insolvenz-
verhindernde Maßnahmen möglich blei-
ben, das heißt auch, dass die Mittel des 
Sicherungsfonds weiterhin hierfür ver-
wendet werden dürfen. Aus europäischer 
Sicht können offenbar sogar Mittel, die 
die Sicherungseinrichtung für die Sanie-
rung von Banken einsetzt, eine „early in-
tervention“ begründen, das heißt sie 
 wären keine „restructuring measure“ wie 
beispielsweise bei der Abwicklung von in-
solventen Banken. 

Keine Überregulierung

Bei der Mittelverwendung dürfen durch 
die neue Richtlinie keine formalen und 
materiellen Hürden aufgebaut werden, die 
das erfolgreiche Eingreifen der BVR-Siche-
rungseinrichtung gefährden. Zu befürch-
ten wären hier langwierige und detaillierte 
Abstimmungsschritte mit Aufsichtsbe-
hörden – unser Blick geht hier auch in 
Richtung EBA, die über technische Stan-
dards oder Empfehlungen das Verfahren 
verkomplizieren kann – oder gar materielle 
Einschränkungen, welchem Typ von Bank 
ein institutssicherndes System mit welchen 
Maßnahmen im Krisenfall beispringen 
darf. 

Der BVR bleibt zuversichtlich, dass es mit 
der neuen EU-Einlagensicherungsrichtlinie 
am Ende zu einer ausgewogenen, prakti-
kablen und materiell tragfähigen, aber vor 
allem aus Kundensicht vorteilhaften Regu-
lierung kommt. Die Einlagensicherung ist 
dabei sicherlich eines der Kernelemente 
der neuen europäischen Finanz- und Auf-
sichtsarchitektur, sollte aber nicht über-
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Dr. Hans-Joachim Massenberg, Mitglied 
der Hauptgeschäftsführung, Bundesver-
band deutscher Banken e.V. (BdB), Berlin

Wo stehen wir derzeit in der Diskussion um 
eine Harmonisierung der europäischen 
Einlagensicherungssysteme? Zuletzt hatte 
die Europäische Kommission im Oktober 
2008 einen Vorschlag zur Änderung der 
bestehenden Richtlinie 94/19/EG unter-
breitet und damit auf die Finanzmarktkrise 
reagiert. Basierend auf diesem Vorschlag 
wurde in einer Richtlinienänderung durch 
Rat und Europäischem Parlament Anfang 
2009 die bis dahin geltende Mindestsiche-
rungsgrenze von 20 000 Euro erhöht. Die 
Mitgliedstaaten wurden durch die Ände-
rung verpflichtet, die Sicherungsgrenze in 
einem ersten Schritt, bis spätestens Juni 
2009, auf mindestens 50 000 Euro und in 
einem weiteren Schritt, bis spätestens zum 
31. Dezember 2010, auf 100 000 Euro zu 
erhöhen.

Einheitliche Höchstsicherungsgrenze

Damit liegt die gesetzlich vorgeschriebene 
Höchstsicherungsgrenze nun bei europa-
weit einheitlich 100 000 Euro; die Vollhar-
monisierung der Sicherungsgrenzen der 
gesetzlich anerkannten Systeme innerhalb 
der EU beziehungsweise dem Europäischen 
Wirtschaftsraum ist erreicht. Mit der geän-
derten EU-Richtlinie hat die EU-Kommissi-
on auch den bis dato möglichen Selbstbe-
halt – in Deutschland lag dieser bei zehn 
Prozent der Einlagen – abgeschafft und 
seit 31. Dezember 2010 die Auszah-
lungsfristen auf 20 Werktage verkürzt. 
Gleichzeitig haben Rat und Europäisches 
Parlament der Kommission eine Reihe von 
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Prüfaufträgen erteilt und um etwaige le-
gislative Vorschläge zu bestimmten Punk-
ten gebeten.

Vor gut einem Jahr, am 12. Juli 2010, hat 
die Europäische Kommission dann einen 
Entwurf für eine neue EU-Einlagensiche-
rungsrichtlinie veröffentlicht,1) der seit-
dem intensiv diskutiert wird. Er strebt eine 
weitestgehende Harmonisierung der Ein-
lagensicherung in der EU an. So sieht er 
auch Regelungen in Bereichen vor, die bis-
her nicht berührt waren, wie zum Beispiel 
die Finanzierung der Sicherungssysteme 
und die Aufsicht darüber, die Information 
der Kunden sowie Verwendung und Anlage 
der Mittel. Darüber hinaus plant die Kom-
mission die Einführung eines Systems der 
Kreditgewährung zwischen den amtlich 
anerkannten Einlagensicherungssystemen 
innerhalb der EU ab 2020. 

Der Bankenverband wie auch die Europäi-
sche Bankenvereinigung fordern seit Lan-
gem eine weitergehende Harmonisierung 
der Einlagensicherungssysteme in Europa. 
Daher ist der Entwurf im Grundsatz zu be-
grüßen. Wo Licht ist, gibt es aber meist 
auch Schatten. Wenngleich die Richtung 
stimmt, schießt die im Richtlinienentwurf 
vorgesehene Harmonisierung alles in allem 
doch weit über das Ziel hinaus – und das 
nicht nur aus Sicht der privaten Banken. So 
kritisiert die gesamte deutsche Kreditwirt-
schaft insbesondere die von der Kommissi-
on vorgeschlagene weitere Reduzierung 
der Auszahlungsfristen auf sieben Tage, die 
Höhe des Target Levels von 1,5 Prozent 
sämtlicher Einlagen (Eligible Deposits) und 
den Zeitraum, in welchem diese Finanzie-
rungsvorgabe zu erreichen sein soll. 

Was die Beiträge zur Entschädigungsein-
richtung deutscher Banken (EdB) anbe-
langt, so sind diese bereits im Jahr 2009 
um 100 Prozent angehoben worden, ohne 
dass jemals die EdB in die Verlegenheit ge-
kommen wäre, nicht entschädigen zu kön-
nen. Die Umsetzung des Kommissionsvor-
schlags im Bereich der Finanzierung würde 
nun gar zu einer erneuten Beitragserhö-
hung um zirka 1 250 Prozent führen. Diese 
Zahl allein spricht für sich! Ferner ist auch 
die weitere Reduzierung der Auszahlungs-
fristen auf sieben Tage als äußerst kritisch 
anzusehen, zumal noch keinerlei Erfahrun-
gen vorliegen, ob die erst seit Ende 2010 
verbindlich eingeführte neue Frist von 
20 Tagen überhaupt eingehalten werden 
kann. 

Ungeeignete Risikobeurteilung

Wenig Gutes lässt sich auch über das von 
der Kommission erarbeitete Modell zur ri-
sikoorientierten Beitragserhebung sagen. 
Aus deutscher Sicht wäre dieses Modell 
ein Weg zurück in die Steinzeit. Die priva-
ten Banken besitzen seit Jahrzehnten ei-
nes der am besten entwickelten Rating-
systeme weltweit, mit dem nicht nur eine 
risikoorientierte Beitragserhebung, son-
dern insbesondere auch die Risikofrüh-
erkennung möglich sind. Das von der 
Kommission vorgeschlagene System wäre 
nicht annähernd so risikosensitiv und da-
her für eine  adäquate Beurteilung der Ri-
siken der unterschiedlichsten Banken und 
Geschäftsmodelle ungeeignet. Da nur we-
nige Kennzahlen festgeschrieben und die-
se auch noch starr gewichtet werden 
 sollen, würden diese bei unterschiedlichen 
Bilanzierungsmethoden und Geschäfts-

reguliert und inflexibel harmonisiert wer-
den. Die genossenschaftliche Finanzgruppe 
jedenfalls hat in den vergangenen Jahr-
zehnten bewiesen, dass sie zum Betreiben 
eines uneingeschränkt funktionsfähigen 
und vertrauenswürdigen Institutssiche-
rungssystems willens und fähig ist.

Es kann auch nicht im Interesse der für die 
Regulierung Verantwortlichen in Brüssel 
oder Berlin liegen, funktionierende Siche-
rungssysteme, die in der Krise wesentlich 
zur Systemstabilität beitrugen, durch eine 
Änderung der entsprechenden Einlagensi-
cherungsrichtlinie letztlich zu diskreditie-

ren oder weniger wirksam zu machen. Ein 
Experimentieren an bewährten Systemen 
der Institutssicherung des Bundesverban-
des der Deutschen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken würde den von der EU selbst 
gesteckten Zielen Verbraucherschutz und 
Finanzmarktstabilität zuwiderhandeln.



Kreditwesen 15 / 2011 · S. 25 / 763

modellen zu nicht vergleichbaren Ergeb-
nissen führen. 

Besonders kritisch zu hinterfragen sind des 
Weiteren die Vorschläge zur Mittelverwen-
dung, die de facto eine Beschränkung des 
Mandats der Einlagensicherung auf eine 
reine Auszahlfunktion darstellen. Dies ver-
wundert vor allem vor dem Hintergrund, 
dass die meisten international anerkann-
ten Einlagensicherungssysteme weiterge-
hende Befugnisse haben und erst kürzlich 
der Baseler Ausschuss in den gemeinsam 
mit der International Association of De-
posit Insurers (IADI) erarbeiteten „Core 
Principles for Effective Deposit Insurance 
Systems“ ein weites Mandat mit frühen 
Eingriffs- und Auflagenmöglichkeiten als 
die beste Option definiert hat.

Nicht nachvollziehbar sind ferner die dis-
kutierten Regelungen zur Anlage der 
Fondsmittel, da sie den Anlagehorizont der 
der Einlagensicherungssysteme (Deposit 
Guarantee Systems – kurz DGS) unnötig 
einschränken würden. Hierzu besteht keine 
praktische Notwendigkeit; kein Siche-
rungssystem in der EU hat jemals Gelder 
durch eine falsche Anlage verloren. Auch 
das von der Kommission vorgeschlagene 
System der Kreditvergabe zwischen den 
EU-Sicherungssystemen wirkt nicht son-
derlich durchdacht. Besonders irritierend 
ist, dass es ab 2020 eingeführt werden soll, 
die Kommission aber schon im Jahr 2015 
einen Bericht zur Einführung eines „Pan 
European Deposit Guarantee Schemes“ 
vorlegen will. Das System der Kreditverga-
be wäre damit gegebenenfalls hinfällig. 
Zudem würde dies auf dem Feld der Ein-
lagensicherung den Einstieg in eine „Trans-
fer-Union“ bedeuten, die vollkommen zu 
Recht auch in anderen Bereichen abge-
lehnt wird.

Anwendbarkeit auf freiwillige Systeme

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage 
des Anwendungsbereichs der Richtlinie. 
Die Kommission ist auf Arbeitsebene nach 
wie vor der Ansicht, dass der neufor- 
mulierte Art. 1 Abs. 2, der den Anwen-
dungsbereich für alle gesetzlichen und 
vertrag lichen Systeme definiert, alle frei-
willigen Einlagensicherungssysteme, also 
auch den freiwilligen Einlagensicherungs-
fonds des Bankenverbandes, umfasse. Dies 
hat nicht nur der Bankenverband, sondern 
auch die Bundesregierung abgelehnt. Los-
gelöst von der Frage, ob die Regelung ei-

ner freiwilligen Einlagensicherung über-
haupt durch die Richtlinie regelbar wäre, 
ist aus Sicht des Bankenverbandes eine 
amtliche Anerkennung gemäß Art. 3 Abs. 
1 Voraussetzung dafür, dass die Richtlinie 
Anwendung auf ein Einlagensicherungs-
system findet. Eine Regelung der freiwilli-
gen Einlagensicherungssysteme – so sie 
denn europarechtlich überhaupt zulässig 
wäre – würde einen immensen Einschnitt 
in die Privatautonomie bedeuten und hät-
te auch ihren Niederschlag in den Er-
wägungsgründen der Richtlinie finden 
müssen. 

Diese nicht nur von den privaten Ban- 
ken erhobenen Bedenken2) werden sowohl 
im Rat als auch im Europäischen Par- 
lament weitestgehend geteilt. Der Rat hat 
in der Sitzung der Ständigen Vertreter  
der Mitgliedstaaten bei der EU-Kommis-
sion am 17. Juni 2011 ein Kompromisspa-
pier der ungarischen Ratspräsidentschaft 
verabschiedet, das drei Tage später auch 
vom  Finanzministerrat Ecofin gebilligt 
wurde. 

Der Bericht des Rates zur Einlagensiche-
rung sieht nunmehr eine Finanzierung von 
0,5 Prozent der tatsächlich geschützten 
Einlagen (zirka 25 Prozent des Kommis-
sionsvorschlages) vor. Der Rat hat zudem 
die Auszahlungsfristen bei 20 Werktagen 
belassen und das System der Kreditvergabe 
zwischen den Sicherungssystemen verwor-
fen. Ferner sieht der Rat die Möglichkeit 
eines sehr weiten Mandats der Einlagen-
sicherungssysteme vor – bei „freier“ Mit-
telverwendung – und hat auch die im 
Kommissionsentwurf vorgesehenen Anla-
gevorschriften verworfen.

Econ-Bericht mit freierer Gestaltung

Schon vor der Entscheidung des Rates hat-
te der Ausschuss für Wirtschaft und Wäh-
rung (Econ) des Europäischen Parlamentes 
seinen Bericht zur Einlagensicherung am 
24. Mai 2011 verabschiedet. Der Bericht 
hat in vielen Punkten die Petiten des 
 Bankenverbandes und der anderen euro-
päischen Einlagensicherungssysteme auf-
gegriffen. So sieht der Bericht des Parla-
mentes zur Einlagensicherung ein Target 
Level von 1,5 Prozent der tatsächlich ge-
schützten Einlagen – der „covered depo-
sits“ – und damit zirka 70 Prozent des 
Kommissionsvorschlages vor. Ferner be-
fürwortet das Europäische Parlament die 
Möglichkeit eines sehr weiten Mandats der 

Einlagensicherungssysteme bei „freier“ 
Mittelverwendung (in Abhängigkeit vom 
Mandat). Zudem sollen die Sicherungs-
systeme – anders als beim Kommissions-
vorschlag – weitestgehenden Spielraum 
bei der Gestaltung der einzuführenden ri-
sikoorientierten Beiträge haben. 

Auch zum Anwendungsbereich der Richt-
linie haben Rat und Parlament in ihren 
 jeweiligen Berichten beziehungsweise 
Textvorschlägen verdienstvollerweise eine 
Klarstellung vorgenommen. Freiwillige Ein-
lagensicherungssysteme werden danach 
vom Anwendungsbereich der Richtlinie 
ausgenommen. Diese haben jedoch die 
gleichen Informationspflichten gegenüber 
den Kunden der ihnen angeschlossenen 
Banken, was grundsätzlich zu begrüßen ist. 

Trilog mit der Kommission

Um Klarheit über die Zukunft der Ein-
lagensicherungssysteme in Europa zu be-
kommen, ist es nun umso wichtiger, die 
Beschlüsse des Rates und des Europäischen 
Parlaments im Wege eines Trilogs mit der 
Kommission zu diskutieren. Und dies alles 
mit dem Ziel, zu einem sinnvollen Kompro-
miss zwischen den beiden Berichten von 
Rat und Parlament und dem Ausgangstext 
der Kommission zu gelangen. Der Trilog ist 
– anders als erwartet – nicht mehr unter 
der ungarischen Ratspräsidentschaft zu-
stande gekommen. Die neue polnische 
Ratspräsidentschaft scheint allerdings be-
strebt, die Gespräche noch vor der Som-
merpause zu initiieren. 

Dennoch ist mit einem Kompromiss und 
der Verabschiedung der Richtlinie in Rat 
und Parlament wohl nicht vor Ende dieses 
Jahres zu rechnen. Eine nationale Rege-
lung wird damit vermutlich frühestens 
Ende 2012 folgen können. Für den Ban-
kenverband, der für seine Tochtergesell-
schaft, die Entschädigungseinrichtung 
deutscher Banken GmbH (EdB), mit der 
Aufgabe der gesetzlichen Einlagensiche-
rung beliehen wurde, beginnt dann die 
umfangreiche Umsetzung der zahlreichen 
neuen und anspruchsvollen Vorgaben des 
europäischen Regelwerkes.

Fußnoten
1) KOM(2010)368
2) Die gleiche Kritik wurde auch vom European Fo-
rum of Deposit Insurers (EFDI), welches sämtliche 
Einlagensicherungssysteme innerhalb der EU reprä-
sentiert, in seiner Stellungnahme gegenüber der 
Kommission geübt.
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Dr. Stephan Rabe, Rechtsanwalt und Ge-
schäftsführer der Entschädigungseinrich-
tung und des Einlagensicherungsfonds, 
Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands (VÖB) e. V., Berlin

Es ist grundsätzlich konsequent und sach-
lich nachvollziehbar, dass die Europäische 
Kommission als eine der Lehren aus der 
 Finanzmarktkrise auch die europäischen 
Regelungen der Einlagensicherung erneut 
auf den Prüfstand gestellt hat. Sie hatte 
dies bereits bei der 2009 durchgeführten 
„Schnellreparatur“ angekündigt, bei der im 
Wesentlichen der Garantiebetrag auf 
50 000 Euro, später dann auf 100 000 Euro 
angehoben wurde. Nach Verabschiedung 
des Berichts des Europäischen Parlaments 
und infolge der Einigung im Rat der EU-
Finanzminister im Juni 2011 über den 
Kommissionsvorschlag zur grundlegenden 
Neufassung der Einlagensicherungsricht-
linie von Juli 2010 befindet sich das Vor-
haben nun auf der Zielgeraden. Es wird 
voraussichtlich noch 2011 in Kraft treten 
und soll größtenteils bis Ende 2012 in na-
tionales Recht umgesetzt werden. 

Bewährtes deutsches  
Sicherungssystem

Aus Sicht unserer Mitgliedsbanken ist zu-
nächst die Feststellung wichtig, dass sich 
bereits das bestehende Regelwerk in jeder 
Hinsicht bewährt hat. Die Leistungsfähig-
keit unserer Sicherungseinrichtung, wie 
auch diejenige der anderen Bankengrup-
pen, stand auch auf dem Höhepunkt der 
Finanzkrise zu keiner Zeit in Frage. Das hat 
sich im Kundenvertrauen gegenüber deut-
schen Banken deutlich niedergeschlagen: 
Anders als in anderen EU-Staaten gab es in 
Deutschland keinen Bank Run. 

Vor diesem Hintergrund setzen wir uns da-
für ein, dass die nunmehr von der EU-Ebe-
ne angestoßenen Reformen dem hohen 
und bereits seit vielen Jahren bewährten 
Sicherungsstandard in Deutschland Rech-
nung tragen. Insofern ist zu begrüßen, 
dass Parlament und Rat neben den gesetz-
lichen Sicherungseinrichtungen der öf-

fentlichen und der privaten Banken auch 
die Haftungsverbünde der Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken befürworten. Da-
mit hat das in seiner Struktur weltweit 
einmalige deutsche Sicherungssystem, das 
wesentlich zur Stabilität unseres Finanz-
platzes und zum Vertrauen der Kunden 
beiträgt, auch in Zukunft Bestand.

Ambitionierte Reformvorschläge

Die Reform der europäischen Einlagen-
sicherungsrichtlinie umfasst, neben der 
Festlegung der gesetzlichen Sicherungs-
grenze auf einen Maximalbetrag von 
100 000 Euro, unter anderem die Stärkung 
der finanziellen Leistungsfähigkeit der Si-
cherungsfonds, kürzere Auszahlungsfristen 
im Leistungsfall sowie eine deutliche 
 Erweiterung der Möglichkeiten zur Mittel-
verwendung. Schließlich soll bei der Bei-
tragsbemessung eine stärkere Risikoorien-
tierung festgeschrieben werden.

Nach derzeitigem Sachstand ist zu erwar-
ten, dass die künftige Zielausstattung der 
Sicherungsfonds, die nach zehn – oder 
besser noch nach 15 – Jahren erreicht 
werden muss, sich auf ein Prozent der ge-
deckten Einlagen belaufen wird. Das be-
deutet gegenüber der heutigen Fondsaus-
stattung einen erheblichen Zuwachs der 
einzelnen Fondsvermögen, der nach über-
schlägiger Rechnung in etwa auf eine Ver-
vierfachung der von den Mitgliedern erho-
benen Jahresbeiträge hinauslaufen könnte. 
Hieraus folgt, auch mit Blick auf andere 
regulatorische Bürden, eine weitere erheb-
liche finanzielle Belastung der Mitglieds-
banken. 

Positiv ist in diesem Zusammenhang aller-
dings, dass Rat und Parlament bei der 
 Beitragsberechnung beabsichtigen, auf die 
„gedeckten Einlagen“ abzustellen. Das sind, 
im Gegensatz zu den im Kommissionsvor-
schlag vorgesehenen „gesicherten Einla-
gen“ nur die tatsächlichen Einlagen eines 
Kunden bis zur gesetzlichen Sicherungs-
grenze von 100 000 Euro. Im Sinne der 
Beitragsgerechtigkeit kommt dies vor al-
lem denjenigen Banken entgegen, die nur 

Stephan Rabe (VÖB)

„Die Neuregelung der EU-Einlagensicherung bringt „Die Neuregelung der EU-Einlagensicherung bringt   
erheblichen Mehraufwand“erheblichen Mehraufwand“

wenige Kundeneinlagen halten. Es ent-
spricht damit den Interessen derjenigen 
Banken, die als „untypische“ Einlagenins-
titute Mitglieder einer Sicherungseinrich-
tung sein müssen.

Erhebliche praktische Probleme könnten 
sich aus der für den Leistungsfall vorge-
sehenen erheblichen Verkürzung der Aus-
zahlungsfristen an Kunden ergeben. Kom-
mission und Parlament stellen sich vor, 
dass die Auszahlung nach einer Über-
gangsfrist innerhalb von sieben bezie-
hungsweise fünf Werktagen zu geschehen 
habe. Für derart kurze Auszahlungsfristen 
ist, sofern sie praktisch überhaupt einge-
halten werden können, ein sogenannter 
Single-Customer-View erforderlich, der 
zum Beispiel in Großbritannien mit einem 
Aufwand von mehr als 800 Millionen 
Pfund geschaffen wurde. 

Unrealistische Auszahlungen schaden

Insofern begrüßen wir die deutlich praxis- 
und realitätsorientiertere Position des Ra-
tes, der die Auszahlungsfrist bei 20 Ar-
beitstagen belassen möchte. Ungeachtet 
des verständ lichen Kundenwunsches nach 
einer möglichst schnellen Entschädigung 
würden unrealistisch kurze, in der Praxis 
nicht zu erfüllende Fristen, das Kunden-
vertrauen nicht stärken. Gleiches gilt für 
die vom Europäischen Parlament geforder-
te pauschale und ohne nähere Prüfung er-
folgende Auszahlung auf Kundenwunsch 
bis 5 000 Euro innerhalb von fünf Werkta-
gen, die bereits ab 2013 umgesetzt werden 
soll. 

Grundsätzlich positiv sind die künftig 
deutlich erweiterten Möglichkeiten der 
Verwendung der Fondsmittel. Während 
die gesetzliche Einlagensicherung bislang 
hauptsächlich die Funktion einer Paybox 
hatte, dürfen größere Fondsbestandteile 
künftig auch für sogenannte Vorfeldin-
terventionen und Präventivmaßnahmen 
genutzt werden, die bisher nur mit den 
Mitteln des freiwilligen Einlagensiche-
rungsfonds geleistet werden konnten. Die 
Erfahrung anderer Bankengruppen hat 
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gezeigt, dass die frühzeitige Abwendung 
 einer Bankeninsolvenz meist deutlich 
günstiger ist, als die Abwicklung und  
Auszahlung an Kunden. Insofern weist  
die neue Richtlinie den gesetzlichen Si-
cherungseinrichtungen eine aktivere Rolle 
zu und stärkt damit auch deren Funktion 
bei der Abwendung von Bankenschiefla-
gen. 

Den Bogen nicht überspannen

Da von den Mitgliedsbanken einer Siche-
rungseinrichtung sehr unterschiedliche 
 Risiken im Hinblick auf die Inanspruch-
nahme der Einrichtung ausgehen, ist es 
folgerichtig, dass die Richtliniennovelle ri-
sikoorientierte Beitragselemente vorsieht. 
Das kommt vor allem denjenigen Mitglieds-
banken entgegen, die, etwa aufgrund aus-
drücklicher gesetzlicher Staatsgaran tien, 
keinerlei Risiko für die Inanspruchnahme 
der Sicherungseinrichtung darstellen. Hier-
für sieht vor allem der Ratsvorschlag 
 „Mindestbeiträge“ vor, die es ermöglichen 

sollen, der individuellen Risikosituation 
angemessen Rechnung zu tragen.

Von praktischer Bedeutung wird es nun 
vor allem sein, diese neuen Vorgaben ohne 
Redundanzen mit dem bereits in Kraft 
 befindlichen Restrukturierungsgesetz im 
Einlagensicherungs- und Anlegerentschä-
digungsgesetz (EAEG) umzusetzen. Auf 
welchen Kompromiss Kommission, Parla-
ment und Rat sich voraussichtlich nach der 
Sommerpause im sogenannten Trilog letzt-
lich verständigen werden, ist noch völlig 
offen. Sicher ist schon heute, dass die  
neugefasste Einlagensicherungsrichtlinie 
zahlreiche fundamentale Änderungen im 
deutschen Einlagensicherungs- und Anle-
gerentschädigungsgesetz nach sich ziehen 
wird, die voraussichtlich ab 2013 in Kraft 
treten werden. Auch die Beitragsverord-
nungen für die gesetzlichen Sicherungs-
einrichtungen werden sich fundamental 
verändern. Die neuen, deutlich höheren 
Beiträge könnten erstmals bereits 2013 
fällig werden.

Bei allem regulatorischen Reformeifer darf 
nicht vergessen werden, dass auf die Ban-
ken – und damit letztlich auf deren Kun-
den – bereits aus anderen Regelwerken, 
zum Beispiel Basel III, der Bankenabgabe 
sowie einer eventuellen Finanztransak-
tionssteuer und einem europäischen Re-
strukturierungsfonds, erhebliche Belastun-
gen zukommen. Insofern würden wir es 
begrüßen, wenn die zusätzlichen finanziel-
len Belastungen aus der Richtlinienände-
rung so moderat wie möglich ausfallen. 

Zudem sollten vor neuerlichen EU-Re-
formüberlegungen, etwa über paneuropäi-
sche Sicherungssysteme, zunächst einmal 
die praktischen Auswirkungen der jetzt zu 
beschließenden und dann umzusetzenden 
Änderungen abgewartet und ein qualitativ 
gleichwertiger Sicherungsstandard in allen 
27 EU-Mitgliedstaaten implementiert wer-
den. Das wäre nicht zuletzt mit Blick auf 
ein europäisches Level Playing Field auch 
bei der Einlagensicherung sehr wün-
schenswert.

Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis, Ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied, Deut-
scher Sparkassen- und Giroverband e. V. 
(DSGV), Berlin

Ausgelöst durch die Finanzkrise ist die EU-
Einlagensicherungsrichtlinie in den Fokus 
gerückt. Im Juli 2010 hat die EU-Kommis-
sion einen Richtlinienvorschlag vorgelegt, 
der einen sehr weitgehenden Regulie-
rungsansatz verfolgt. Neben einer Vollhar-
monisierung der Deckungssumme, einer 
drastischen Verkürzung der Auszahlungs-
frist, fixen Vorgaben zur Finanzausstattung 
der Systeme und zur Mittelverwendung ist 
unter anderem auch eine gegenseitige 
Kreditvergabe zwischen den Einlagen-
sicherungssystemen vorgesehen. 

Dieser sehr weitreichende Vorschlag konn-
te nicht ohne Widerspruch bleiben. Dies 
nicht zuletzt deshalb, weil nicht klar war, 
ob durch den Vollharmonisierungsansatz 

Karl-Peter Schackmann-Fallis (DSGV)

„Eine Größenordnung von 1,5 Prozent der Einlagen würde zu „Eine Größenordnung von 1,5 Prozent der Einlagen würde zu 
einer Überdotierung der Fonds führen.“einer Überdotierung der Fonds führen.“

die Beibehaltung und Fortführung be-
währter nationaler Sicherungssysteme un-
terbunden werden sollte. Für Deutschland 
galt dies im Hinblick auf die freiwilligen 
Einlagensicherungssysteme und die Insti-
tutssicherung. 

Frühzeitige Krisenprävention als 
maßgebliche Säule 

Insbesondere der Gedanke der Institutssi-
cherung und deren Vorteile mussten bei 
den Verantwortlichen im Brüsseler Recht-
setzungsverfahren in Erinnerung gerufen 
werden. Dabei geht sowohl die aktuelle 
Richtlinie als auch das nationale Gesetz 
(Einlagensicherungs- und Anlegerentschä-
digungsgesetz – EAEG) von der Gleichwer-
tigkeit der beiden Sicherungsformen aus. 
So sind nach § 12 EAEG neben der klassi-
schen Entschädigung der Einleger auch ins-
titutssichernde Einrichtungen zugelassen, 
wie sie derzeit von der Sparkassen-Finanz-

gruppe und vom genossenschaftlichen 
Sektor betrieben werden. 

Wesensmerkmal der Institutssicherung ist 
es, die angeschlossenen Institute selbst zu 
schützen, insbesondere deren Liquidität 
und Solvenz zu gewährleisten. Instituts-
sicherungssysteme leisten frühzeitige Hilfe 
bei drohenden oder bestehenden wirt-
schaftlichen Schwie rigkeiten der ange-
schlossenen Ins titute; sie verhindern deren 
Insolvenz und vermeiden dadurch die Not-
wendigkeit einer Entschädigung der Kun-
den.

Die Institutssicherung basiert auf dem 
Prinzip der „early intervention“ und setzt 
ein sehr frühzeitiges präventives Einschrei-
ten voraus. Ziel ist es, Risiken und Gefähr-
dungslagen bei den Instituten möglichst 
früh zu erkennen und entsprechende Ge-
genmaßnahmen einleiten zu können. Hier-
zu existiert ein differenziertes Instrumen-
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tarium zum Risikomonitoring der Institute 
auf Basis unterjährig erhobener bankwirt-
schaftlicher Kennzahlen. Die Vorteile der 
Institutssicherung sind vielfältig. Durch 
den präventiven Ansatz liegen die finanzi-
ellen Mittel, die zur Sanierung und Siche-
rung der Liquidität der Institute eingesetzt 
werden, im Regelfall unter denen, die zur 
Einlegerentschädigung aufgebracht wer-
den müssen. Auch aus Kundensicht ist die  
Institutssicherung das vorteilhaftere Ver-
fahren, da sie einerseits eine hohe Ab-
sicherung gewährt und anderseits für  
die Kunden kein Verwaltungsaufwand ent-
steht und es nicht zu einer Verzögerung 
bei der Auszahlung der Gelder kommt. Au-
ßerdem bleibt die Geschäftsbeziehung er-
halten, was insbesondere für kleinere und 
mittlere Unternehmen von Bedeutung ist, 
die nur eine Hausbankverbindung haben. 

Parlament und Rat stärken  
die Institutssicherung

Vor diesem Hintergrund verwundert es, 
dass diese sehr ausgereifte Ausprägung des 
„early intervention“-Ansatzes im Richt-
linienvorschlag der Kommission so wenig 
Berücksichtigung findet, obwohl gerade 
die Kommission die Bedeutung und Vor-
teilhaftigkeit des frühzeitigen präventiven 
Eingreifens immer wieder hervorhebt. 
Umso erfreulicher ist es, dass sowohl in 
den Vorschlägen des Wirtschaftsausschus-
ses des Europäischen Parlaments (Econ) als 
auch des Rates (Ecofin) die Institutssiche-
rung verankert und als alternatives Siche-
rungssystem allen interessierten Anwen-
dern eröffnet wird. 

Für die Sicherungseinrichtungen der Spar-
kassen-Finanzgruppe sind in dieser Diskus-
sion insbesondere die folgenden Schwer-
punkte von Bedeutung: Die finanzielle 
 Belastung (Zielausstattung) für die Institu-
te muss tragbar sein; die Finanzmittel 
müssen umfassend für institutssichernde 
Zwecke eingesetzt werden können und die 
Mittelaufbringung muss entsprechend der 
Risikoverteilung des Sicherungssystems er-
folgen können. 

Der Wirtschaftsausschuss des Europäischen 
Parlamentes (Econ) hat auf Basis des Ent-
wurfs des zuständigen Berichterstatters, 
MdEP Peter Simon, am 24. Mai 2011 einem 
Richtlinienvorschlag zugestimmt, der ge-
genüber dem Vorschlag der Kommission 
vom Juli 2010 gerade im Hinblick auf diese 
Schwerpunkte wesentliche Verbesserungen 

enthält. Auch die Verständigung im Rat, 
wie sie am 20. Juni 2011 im Ecofin verab-
schiedet wurde, bedeutet einen deutlichen 
Schritt nach vorne. 

Zielausstattung darf nicht zu einer 
Überbelastung führen

Hinsichtlich der Zielausstattung der Fonds 
wollen sowohl Parlament als auch Rat 
nicht wie die Kommission die erstattungs-
fähigen Einlagen in Bezug nehmen, son-
dern richtigerweise die gedeckten Ein-
lagen. Keine Einigkeit besteht indessen 
über die angestrebte Höhe. Während der 
Rat eine Zielausstattung in Höhe von 0,5 
Prozent der gedeckten Einlagen für aus-
reichend erachtet, will der Wirtschafts-
ausschuss die Grenze bei 1,5 Prozent an-
setzen. 

Letztere Größenordnung würde nach un-
serer Auffassung und den Erfahrungen der 
letzten Jahre zu einer Überdotierung der 
Fonds und damit zu einer nicht erforder-
lichen Belastung der Institute führen, wo-
runter letztlich die Kreditversorgung leiden 
würde. Ein Kompromiss müsste sich daher 
zwischen den von Rat und Parlament ge-
nannten Größenvorstellungen bewegen. 
Ob dabei die Möglichkeit, einen gewissen 
Prozentsatz der Zielausstattung in Form 
verpfändeter Wertpapiere vorzuhalten, zu 
einer Minderung der Belastung führt, wird 
von der konkreten Ausgestaltung und der 
sich daraus ergebenden bilanziellen Be-
handlung abhängen und kann derzeit 
noch nicht abschließend beurteilt werden. 

Umfänglicher Mitteleinsatz

Bezüglich der Mittelverwendung sind 
ebenfalls verschiedene Ansätze in der Dis-
kussion. Der Kommissionsvorschlag sah zu-
nächst vor, dass ein Drittel der Zielausstat-
tung (beziehungsweise mit Genehmigung 
der nationalen Aufsicht im Einzelfall die 
Hälfte) auch für präventive Institutssiche-
rungsmaßnahmen eingesetzt werden kann. 
Der Wirtschaftsausschuss des Europäischen 
Parlaments greift diese Eindrittel-Rege-
lung auf. 

Die verbleibenden zwei Drittel der fi-
nanziellen Zielausstattung dürfen für 
 präventions- und institutssichernde Maß-
nahmen nur unter bestimmten Voraus-
setzungen eingesetzt werden. So muss  
das Sicherungssystem eine Risikoüberwa-
chung der Institute vorsehen, Verfahren 
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und Strukturen für Präventionsmaßnah-
men zur Verfügung haben, Auflagen ertei-
len können und die zur Institutssicherung  
eingesetzten Mittel bei Bedarf über au-
ßerordentliche Beiträge wieder einziehen 
können, falls dies zur Entschädigung der 
Einleger nach einer fehlgeschlagenen Ins-
titutssicherung erforderlich ist. 

Etwas modifiziert sind die Überlegungen 
im Rat, wonach zwar grundsätzlich sämt-
liche Mittel eines Fonds auch für instituts-
sichernde Maßnahmen eingesetzt werden 
können, diese Mittel aber nicht die Höhe 
der gedeckten Einlagen des betroffenen 
Institutes übersteigen dürfen (sogenanntes 
„least-cost-Prinzip“). Der Ratsvorschlag 
 ermöglicht jedoch auch die Möglichkeit 
für weitergehende Stützungsleistungen im 
Rahmen der Institutssicherung und greift 
dabei zwei der Bedingungen auf, die auch 
der Wirtschaftsausschuss des Europäischen 
Parlaments vorsieht: Die Aufsicht (BaFin) 
muss die Mittelverwendung genehmigen, 
und die eingesetzten Mittel müssen bei 
Bedarf über außerordentliche Beiträge 
wieder eingezogen werden können, falls 
dies zur Entschädigung der Einleger nach 
einer fehlgeschlagenen Institutssicherung 
erforderlich sein sollte. Auch diesbezüglich 
müsste im Rahmen der anstehenden Tri-
loggespräche ein Kompromiss erreichbar 
sein.

Orientierung an der Struktur  
des Sicherungssystems

Hinsichtlich der Vorgaben zur Aufbringung 
der Mittel für die Sicherungssysteme und 
der Beitragsberechnung sind die Vorschlä-
ge von Kommission, Parlament und Rat 
sehr detailliert und weichen in Einzel-
heiten voneinander ab. Der DSGV hatte 
sich gemeinsam mit dem Zentralen Kredit-
ausschuss von Beginn an dafür ausgespro-
chen, dass diese Belange allenfalls auf 
 nationalstaatlicher Ebene geregelt werden 
sollten. Die Sicherungssysteme benötigen 
gerade in dieser Hinsicht ausreichende 
Handlungsspielräume, um den individuel-
len Gegebenheiten, insbesondere der un-
terschiedlichen Mitgliederstruktur Rech-
nung tragen zu können. 

Dies gilt gerade für Institutssicherungs-
systeme, die die Risiko- und Beitragsbe-
messung nicht an der Passivseite der Bilanz 
 ihrer Mitgliedsinstitute orientieren. Aus 
dem Einlagengeschäft erwachsen nämlich 
keine Risiken, wenn das Sicherungssystem 

gerade die Entschädigung der Einleger ver-
hindern will. Risiken, die die Institute in 
Schieflage bringen, resultieren immer aus 
dem Aktivgeschäft. Will man insoweit also 
bei der Beitragsbemessung regulierende 
Anreize setzen, muss das System die Risi-
ken des Aktivgeschäfts hinreichend beob-
achten und bei der Beitragshöhe berück-
sichtigen. 

Der Vorschlag des Wirtschaftsausschusses 
des Europäischen Parlaments greift die 
Überlegungen der Kommission zur Mittel-
aufbringung auf, regelt aber explizit, dass 
die Sicherungssysteme alternativ eigene 
Verfahren entwickeln können und die Bei-
tragszahlung auch aus der Aktivseite der 
Bilanz ableiten dürfen. Die konkreten Ver-
fahren müssen von der nationalen Auf-
sicht und der EBA genehmigt werden, 
 wobei der EBA auch die Kompetenz zuge-
wiesen wird, Leitlinien zu erlassen. Nach 
dem Ratsvorschlag soll sich die Beitragser-
hebung sowohl am Einlagenvolumen als 
auch an Risikoindikatoren orientieren. 
Auch das Ratspapier sieht vor, dass die EBA 
Leitlinien entwickeln soll, die eine Be-
rechnungsformel, Risikoindikatoren und 
Schwellenwerte für die Risikogewichtung 
enthalten sollen. Aus Sicht der Institutssi-
cherungssysteme ist es wichtig, dass mit 
den Vorgaben der künftigen Richtlinie ein 
sachgerechtes System zur Beitragserhe-
bung entwickelt werden kann, das den in-
dividuellen Verhältnissen der Sicherungs-
einrichtungen Rechnung trägt. Insoweit 
könnte die angestrebte sehr weitgehende 
Leitlinienkompetenz der EBA problema-
tisch werden, da die Sorge besteht, dass 
die EBA individuellen Gegebenheiten kei-
nen ausreichenden Raum belässt. 

Kein „one size fits all“

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie die Ver-
ständigung zwischen Rat, Parlament und 
Kommission im Trilog weitergehen wird. 
Zuversicht besteht aber, dass der zu enge 
Kommissionsansatz des „one size fits all“ 
aufgebrochen und neben der bloßen  
Ein legerentschädigung auch dem „early 
intervention“-Prinzip in ausreichendem 
Maße Rechnung getragen wird. Nur so 
können etablierte und bewährte Siche-
rungssysteme fortgeführt werden, die ge-
rade in der zurückliegenden Krisensitua-
tion das Vertrauen der Kunden und der 
Märkte in das Finanzsystem gestärkt und 
dadurch zur Stabilität des Finanzmarktes 
insgesamt beigetragen haben.


